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Berufspolitische Stellungnahme von Dr. Torsten Tomppert

Problematische Nutzenbewertung 
mit gefährlichen Folgen

Der Vorbericht des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im  
Gesundheitswesen (IQWiG) zur Nutzenbewertung von Parodonthopa-
thien hat sowohl in der wissenschaftlich-parodontologischen Fachwelt 
als auch in der gesamten Zahnärzteschaft Kopfschütteln und große 
Proteste ausgelöst. 

Das IQWiG ist ein vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss (G-BA) oder 
vom Bundesgesundheitsministeri-
um beauftragtes, wissenschaftlich 
unabhängiges Institut, das 2015 den 
Auftrag erhielt, die systematische 
Behandlung von Parodontopathien 
zu überprüfen. Der Vorbericht dazu 
war Ende Januar fertiggestellt. Er-
staunlicherweise hat das Institut 
nur diejenigen  wissenschaftlich-
parodontologischen Studien mit 
dem höchsten Evidenzgrad und mit 
höchster Ergebnissicherheit als nutz-
bringend bewertet. Alle anderen 573 
Paro-Studien weisen einen niedri-
geren Evidenzlevel auf und wurden 
deshalb vom IQWiG als nicht rele-
vant beurteilt.

Meines Erachtens ist das metho-
dische Vorgehen und das daraus re-
sultierende Ergebnis absolut nicht 
nachvollziehbar. Allein aus feh-
lenden RCT-Studien, sogenannte 
randomisierte kontrollierte Studi-
en mit höchstem Evidenzlevel, zu 
schließen, alle anderen Paro-Studien 
wären nutzlos, ist illegitim und an-
maßend zugleich. Man stellt damit 
nicht nur weltweit wissenschaftlich 
anerkannte Publikationen und The-
rapieformen in Frage. Man negiert 
auch die jahrzehntelange erfolgrei-
che Behandlung der Patienten. Zu-
dem unterscheidet man auch nicht 
zwischen Forschungsanforderungen 
im Arzneimittelbereich und im nicht-
medikamentösen therapeutischen 
Bereich. Hier ist es, und da bilden 
die Paro-Studien keine Ausnahme, 
insgesamt schwieriger, kausale Aus-
sagen zum Stellenwert einer thera-
peutischen Intervention zu treffen. 
Dies gibt das IQWiG sogar selbst zu, 
wenn man in den hauseigenen Veröf-

fentlichungen zu den „Allgemeinen  
Methoden“ näher nachschaut. 

Darin wird u. a. formuliert, dass 
selbstverständlich auch Studien 
mit niedrigerem Evidenzgrad „…
Anhaltspunkte für einen (Zusatz-)
nutzen“ liefern können. Nur warum 
werden diese dann von vornherein 
ausgeschlossen? Wenn nur die the-
oretisch bestmögliche Evidenz und 
nicht die bestverfügbare Evidenz, 
die den Versorgungsalltag und sei-
ne Schwierigkeiten widerspiegelt, 
als Entscheidungsgrundlage für die 
Nutzenbewertung herangezogen 
wird, negiert Evidenz die gesell-
schaftliche Realität und die bisheri-
gen Erfolge weltweit systematisch 
erbrachter Parodontitistherapien 
sowie einer unterstützenden struktu-
rierten Nachsorge. 

Die vom IQWiG gelieferten Er-
gebnisse dienen dem G-BA als 
Entscheidungsgrundlage. Würden 
daraus gesundheitspolitisch falsche 
Schlüsse gezogen, die zum Beispiel 
Kürzungen oder Streichungen bis-
heriger Leistungen aus dem GKV-
Leistungskatalog zur Folge hätten, 
obwohl sie aus konsentierter Sicht 
der wissenschaftlichen Zahnmedizin 
lege artis sind, entstünde ein hohes 
Schadenspotential für die gesetzlich 
versicherten Patienten. Das dürfen 
und werden wir nicht zulassen. 

Deshalb haben die zahnärztlichen 
Spitzenkörperschaften  KZBV und 
BZÄK bereits Ende Februar ihre 
Stellungnahmen zum IQWiG-Vor-
bericht abgegeben und das Institut  
aufgefordert, diesen zu überarbei-
ten. Es ist zumindest als ein kleiner 
standespolitischer Erfolg zu werten, 
das IQWiG davon überzeugt zu ha-
ben, seinen Vorbericht hinsichtlich 

methodischer Änderungen und der 
Zulassung weiterer Paro-Studien 
mit niedrigerem Evidenzlevel noch-
mals zu modifizieren. Das heißt, das 
IQWiG muss weitere wissenschaftli-
che Paro-Studien auf ihren therapeu-
tischen Nutzwert prüfen. 

Da die Thematik standespoli-
tisch wie wissenschaftlich weiterhin 
höchst brisant ist und mit einer weite-
ren Nutzenbewertung des IQWiG in 
anderen zahnmedizinischen Fachge-
bieten gerechnet werden muss, war 
dies Anlass für den BZÄK-Vorstand, 
sich mit der Thematik auf seiner 
Klausurtagung Mitte Juni intensiv 
zu beschäftigen. Als Ergebnis wurde 
ein 5-Thesen-Papier erarbeitet, das 
zeitnah veröffentlicht werden wird. 
Meinungskonsens bestand bei den 
Teilnehmern zu den Ausführungen 
des Referenten und Direktors der 
Akademie für Zahnärztliche Fortbil-
dung Karlsruhe, Prof. Winfried Wal-
ther, wonach die klinische Entschei-
dung des Zahnarztes maßgeblich 
bestimmt wird durch die Trias aus 
aktueller wissenschaftlicher Fachli-
teratur (externe Evidenz), der indi-
viduellen klinischen Erfahrung des 
Zahnarztes (interne Evidenz) und 
den Wünschen der Patienten.

Natürlich wirkt dieser IQWiG-
Vorbericht auch wie ein Warnsignal. 
Professionsintern müssen wir uns 
fragen, ob wir tatsächlich in Sachen 
Evidence Based Medicine in allen 
Fachbereichen über ausreichende 
Studien im Goldstandard bzw. mit 
hervorragender wissenschaftlicher 
Begründbarkeit verfügen, so dass wir 
weiteren IQWiG-Nutzenbewertun-
gen gelassen entgegensehen können. 
Oder besteht nicht doch auf so man-
chem zahnmedizinischen Fachgebiet 
wissenschaftlicher Forschungsbe-
darf, der mit adäquaten personellen 
und finanziellen Mitteln stärker als 
bisher unterstützt werden sollte?
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